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1. e-card: der Schlüssel zu e-Health 
 
 
Die e-card ist aus dem täglichen Leben der ÖsterreicherInnen nicht mehr 

wegzudenken. 8,5 Millionen Menschen in Österreich haben sie und gehen damit 

zum Arzt. Laut einer aktuellen Umfrage von GfK Austria haben 82% der 

Karteninhaber die e-card immer in der Brieftasche und weitere 9% bewahren die 

Karte in der Ausweistasche auf: 91% der Bevölkerung haben also die e-card immer 

dabei. 

 

Seit ihrer Einführung im Jahr 2005 wurden im e-card System insgesamt rund 500 

Millionen Patientenkontakte rasch und sicher abgewickelt. Für den Karteninhaber ist die 

e-card dabei mehr als nur ein Krankenschein in Scheckkartenformat, sie ist der Schlüssel 

zum Gesundheitssystem und als Bürgerkarte auch der Schlüssel zu E-Government-

Anwendungen der öffentlichen Verwaltung. Seit seiner Einführung wurde des e-card 

System laufend um Anwendungen erweitert, die sowohl für Patienten als auch für 

Gesundheitsdienstleister eine Reihe von Vorteilen bringen. 

 

Chefarztbewilligung über e-card System 

 

Vorbei sind die Zeiten, als sich Patienten noch am Schalter bei den Chefärzten der 

Krankenkassen anstellen mussten. Anträge für bewilligungspflichtige Medikamente 

können rasch und sicher über das Arzneimittel-Bewilligungs-Service, kurz ABS, 

abgewickelt werden. Die Antwortzeit des chefärztlichen Dienstes liegt dabei im Schnitt bei 

fünf Minuten - eine wesentliche Erleichterung für den Patienten, denn er erspart sich 

dadurch den Weg zum Chefarzt der Krankenkasse.  

 

e-card Einsatz in Krankenanstalten und Apotheken  

In rund 125 Krankenanstalten haben e-card Services längst Einzug gehalten. Mit dem 

Versicherten-Daten-Abfrage-Service (VDAS) können Krankenanstalten alle 

sozialversicherungsrelevanten Daten online vom e-card System abfragen und direkt in 

ihre EDV übernehmen. Das Arzneimittel-Bewilligungs-Service (ABS) kommt ebenfalls 

bereits im Rahmen eines Pilotbetriebes in einigen Krankenhäusern zum Einsatz. Mit Hilfe 
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dieser e-card Anwendung besteht nun auch für Krankenanstalten die Möglichkeit, 

chefärztliche Bewilligungen für Medikamente über das e-card System einzuholen. 

Patienten profitieren so durch rasche Antwortzeiten, geringere Wartezeiten und 

schlussendlich eine lückenlose Therapiefortsetzung. 

 

Auch in 70 Apotheken im Bundesland Salzburg ist die e-card im Rahmen des 

„Arzneimittel-Sicherheitsgurt mit e-card“ im Einsatz. Der Arzneimittel-Sicherheitsgurt ist 

eine speziell für Apotheken entwickelte Datenbank, über die die individuell von einem 

Konsumenten angewendeten Medikamente hinsichtlich Wechselwirkungen, 

Doppelmedikation und Therapietreue elektronisch überprüft werden. Die e-card dient 

dabei als persönlicher Schlüssel, auf der Karte selbst werden keine Daten gespeichert. 

Ihre logische Fortsetzung findet diese für Patienten wichtige Anwendung nun im Projekt 

e-Medikation, das nun unter der Leitung des Hauptverbandes mit Einbindung aller 

Gesundheitsdienstleister – also Ärzten, Apotheken, Krankenanstalten, etc. – umgesetzt 

werden wird. 

 

Krankenstand: schnell gemeldet 

 

Seit Mai 2009 können Krankenstands- und Gesundmeldungen anstatt auf Papier auch 

elektronisch  zwischen  Ärzten und Krankenkassen ausgetauscht werden. Die 

sogenannte elektronische Arbeitsunfähigkeitsmeldung umfasst die elektronische 

Erfassung der Arbeitsunfähigkeitsmeldung, die Übertragung an die Sozialversicherung 

und ein österreichweit einheitliches Formular, das vom Arzt für die Patienten ausgedruckt 

wird. Der Vorteil liegt in einer schnellen und sicheren Abwicklung ohne Zeitverlust, 

geringerem Verwaltungsaufwand und einer österreichweit einheitlichen Bescheinigung für 

alle Patienten und Arbeitgeber. 

 

 

Überweisungen auf elektronischem Weg 

 

Sehr großer Verwaltungsaufwand entsteht durch die Bescheinigungen, die zwischen 

Versicherten, Ärzten, Krankenanstalten, Krankenkassen und Dienstgebern ihren Weg 

nehmen. Eine wesentliche Erleichterung stellt dabei die elektronische Überweisung dar,  
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die technisch bereits realisiert ist und in einigen Bezirken in Tirol und Oberösterreich 

bereits in einem Pilotbetrieb getestet wurde. Statt auf einem Blatt Papier, das der Patient  

dem Arzt übergeben muss, wird die elektronische Überweisung im e-card System für den 

weiterbehandelnden Arzt hinterlegt. Ärzte können so nach Zustimmung des Patienten 

durch Stecken der e-card Informationen wie Diagnosen, gewünschte Leistungen, 

Medikamentenunverträglichkeiten, Akuttherapien usw. untereinander austauschen und 

dem weiterbehandelnden Arzt zur Verfügung stellen. Mit der elektronischen Überweisung 

wird die Qualität der Kommunikation zwischen Gesundheitsdienstleistern (Ärzte, 

Krankenanstalten) verbessert, da tagesaktuelle Daten vom e-card System zur Verfügung 

gestellt werden.  

 

REGO – Rezeptgebührenobergrenze 

 

Seit 1.1.2008 zahlt jeder Versicherte nur so lange Rezeptgebühren, bis er im laufenden 

Jahr mit diesen Zahlungen einen Betrag von 2% seines Jahres-Nettoeinkommens erreicht 

hat. Danach ist er für den Rest des Jahres von der Rezeptgebühr befreit. Dazu führt die 

Sozialversicherung für jeden Versicherten ein eigenes Rezeptgebührenkonto. Sobald die 

2%-Grenze erreicht ist, wird beim Arztbesuch nach Stecken der e-card eine Befreiung 

angezeigt und der Arzt vermerkt die Befreiung auf dem Rezept. In der Apotheke wird dem 

Versicherten die Rezeptgebühr nicht mehr in Rechnung gestellt. 

 

Rasch und bequem zur Bürgerkarte 

 

Die Bürgerkarte eine Zusatzfunktion, die einfach und kostenlos gleich auf der e-card 

aktiviert werden kann. Damit wird die e-card zu einem elektronischen Ausweis, der 

aufgrund seiner Sicherheit auch für behördliche Verfahren und Datenabfragen anerkannt 

wird. Dokumente können damit rasch und sicher übermittelt und Amtswege rund um die 

Uhr erledigt werden. 

 

Die österreichische Sozialversicherung hat auf dem Gebiet der e-Services eine 

Vorreiterrolle inne und bietet auf ihrer Website www.sozialversicherung.at bereits eine 
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Reihe von Anwendungen, wie den Sozialversicherungsdatenauszug, Grunddaten der 

sozialen Krankenversicherung, Leistungsdaten der sozialen Krankenversicherung, Antrag  

auf Kinderbetreuungsgeld oder den Einblick auf das  einheitliche Pensionskonto sowie 

das Rezeptgebührenkonto. 

 

 

e-card – der Schlüssel zu e-Health 

 

Als Herzstück für e-Health ist die e-card ein wesentliches 

Instrument, um die Qualität der medizinischen Versorgung weiter 

zu verbessern und die bereit gestellten Mittel möglichst effizient 

einzusetzen. Neue Anwendungen wie e-Medikation, e-Impfpass 

und die Elektronische Gesundheitsakte (ELGA) sind die nächsten Schritte. Die e-card 

Infrastruktur - bestehend aus Österreichs größtem Hochsicherheitsnetz für die 

Datenübertragung und der als Schlüsselkarte für jeden Bürger konzipierten e-card – 

bietet eine geeignete Plattform zur Umsetzung dieser Vorhaben. 
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2. Zahlen, Daten, Fakten 
 

 
Vorarlberg 
 
 

Konsultationssystem 

(zum Stichtag 15.3.2010) 

Patientenkontakte im e-card System (seit 2005) ~ 15,7 Millionen 

Patientenkontakte im Jahr 2009 ~ 3,7 Millionen 

Ärzte mit e-card Ausstattung 425 

Versendete e-cards im Namen der VGKK gesamt 480.045 
 
 
 

ABS (Arzneimittel-Bewilligungs-Service) 

Gesamtanträge seit 2005 79.710 

Gesamtanträge im Jahr 2009 30.731 

Durchschnittliche Antwortzeit 

des chefärztlichen Dienstes 

5 Minuten 

 
 
 

eAUM (elektronische Arbeitsunfähigkeitsmeldung) 

Elektronische Meldungen gesamt seit Mai 2009 7.411 

Anteil an elektronischen Meldungen österreichweit 0,61% 

Elektronische Meldungen Jänner / Februar 2010 2.120 

Anteil an elektronischen Meldungen österreichweit 0,59% 
 
Rund 99% der Arbeits(un)fähigkeitsmeldungen werden von Allgemeinmedizinern erstellt 
Die Zahl der elektronisch getätigten Meldungen steigt laufend: Lag die Anzahl der 
Meldungen von Vorarlberger Vertragsärzten zu Beginn des Service eAUM bei 215 im Mai 
2009, so wurden im Februar 2010 bereits 1.206 Meldungen elektronisch getätigt. 
 
 
 
 



 

Pressekonferenz 25. März 2010  Seite 9 von 18 

 
 
 

Vorarlberger Krankenanstalten 

(VDAS*, SAS*) 

Krankenanstalten, die e-card Services nutzen: 
 

KH Dornbirn 

LKH Feldkirch 

VDAS-Abfragen (alle Krankenanstalten) 809 

SAS-Abfragen 2009 (alle Krankenanstalten) 22 
 
* VDAS: Versicherten-Daten-Abfrage-Service 
* SAS: Sozialversicherungsnummern-Abfrage-Service 
 
 
 

Aktivierte Bürgerkarten Tirol und Vorarlberg 

Qualifizierte Zertifikate (seit 01/2008) 4.409 

Anteil an Österreich gesamt 9% 
 
 

Österreich Gesamt 
 
 

e-card Serviceline 

Anfragen Versicherte 2009 zur e-card 223.823 

Anfragen Ärzte 2009   57.633 
 
Im Schnitt nimmt jeder Arzt 5 Mal pro Jahr die e-card Serviceline in Anspruch. 
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3. Wann kommt meine neue e-card? 

 
Warum Kartentausch? 

 
Im Laufe des Jahres 2010 werden rund 4 Millionen e-cards getauscht, da bei vielen 

Versicherten die Gültigkeit der Europäischen Krankenversichertenkarte (EKVK) auf der 

Rückseite der e-card abläuft. Aufgrund internationaler Bestimmungen für 

grenzüberschreitende Gesundheitskarten, zu denen sich auch Österreich aus gutem 

Grund bekennt, muss die EKVK ein Ablaufdatum haben.  Betroffen sind davon vor allem 

jene Personen, die im Jahr 2005 erwerbstätig waren und somit eine für 5 Jahre gültige 

EKVK erhalten haben. All jene Versicherten, deren EKVK im Jahr 2010 abläuft, erhalten 

daher eine neue Karte. 

 

Wann? 

 

Der Versand der neuen e-cards erfolgt jedenfalls rechtzeitig, in der Regel spätestens 2 

Wochen vor Ablauf der Gültigkeit der Europäischen Krankenversicherungskarte 

(EKVK).  

 

 

 

 



 

Pressekonferenz 25. März 2010  Seite 11 von 18 

 

 

All jene Karteninhaber, deren EKVK über das 2010 hinaus gültig ist, erhalten noch keine 

neue Karte. Enthält das Feld „Ablaufdatum“ Sterne, besteht kein Anspruch auf eine EKVK 

und es wird ebenfalls keine neue e-card ausgestellt. 

 

Im Bundesland Vorarlberg startet der Kartenversand in Kalenderwoche 16. Insgesamt 

werden im Namen der Vorarlberger Gebietskrankenkasse rund 150.000 e-cards 

ausgetauscht. 
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4. NEU: Blindenschrift auf der e-card 
 
 

Das Wichtigste ändert sich auch mit der neuen Karte nicht: Sie enthält weiterhin keinerlei 

medizinische Daten, denn sie ist eine Schlüsselkarte. Das heißt, sie öffnet den Weg zum 

elektronischen Gesundheitswesen (e-health), ist aber selbst kein Speicher für 

Gesundheitsdaten. 

Was jetzt neu ist auf der Karte, wird vor allem 

Menschen mit Seheinschränkungen freuen. 

Denn der Kartenkörper der neuen 

Kartengeneration enthält erstmals Zeichen in 

ertastbarer Blindenschrift, sodass die e-card 

unter den vielen Karten in der Brieftasche auf 

einen Griff sicher zu erkennen ist. Laut 

Behindertenbericht 2008 leben in Österreich rund 318.000 Menschen mit einer 

dauerhaften Sehbeeinträchtigung. Die neue Brailleprägung – benannt nach dem 

Franzosen Louis Braille, dem Schöpfer der gleichnamigen Blindenschrift – lehnt sich an 

internationale Standards an und wurde mit dem Österreichischen Blinden- und 

Sehbehindertenverband abgestimmt. Dieses neue Merkmal ist ein wichtiger Schritt in 

Richtung selbstbestimmtes Leben für sehbeeinträchtigte Menschen. 

 

Doch auch für alle anderen ist die neue Prägung auf der Karte praktisch: Laut Umfrage 

haben 91% aller ÖsterreicherInnen ihre e-card in Brief- oder Ausweistasche immer bei 

sich – gemeinsam mit anderen Karten. Die e-card mit ihrer Prägung ist nun leicht zu 

ertasten und auf einen Griff erkennbar. 
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5. Die wichtigsten Fragen und Antworten 

 
Wer bekommt eine neue e-card und wann? 
 
Eine neue e-card bekommen Sie, wenn die Gültigkeit der Europäischen 

Krankenversicherungskarte (EKVK) auf der Rückseite der Karte im Jahr 2010 abläuft 

bzw. auf Grund der vorliegenden Versicherungszeiten erstmals eine EKVK mit einem 

gültigen Ablaufdatum ausgestellt werden kann. 

Ihre neue e-card erhalten Sie rechtzeitig, in der Regel spätestens 2 Wochen vor Ablauf 

der Gültigkeit der EKVK. 

Jene Personen, deren Europäische Krankenversicherungskarte über das Jahr 2010 und 

länger gültig ist, erhalten KEINE neue Karte. 

 
 

Ab wann gilt die neue e-card? 
 

Ihre neue e-card ist sofort verwendbar. Ihre alte e-card wird durch die Neuausstellung 

ungültig. 

 
 
Was tun mit der alten Karte? 
 
Ihre alte Karte darf vernichtet oder einem Sozialversicherungsträger zurückgegeben 

werden. 

 

Welche Daten enthält meine neue e-card? 
 
 

Wie bisher auch enthält die e-card KEINE medizinischen Daten. Sie ist der persönliche 

Schlüssel zum Gesundheitssystem. 

 

Was ist neu auf meiner e-card? 
 
Ihre e-card hat nun auf der Oberfläche In deutlich spürbarer Blindenschrift die 

Buchstaben „sv“ aufgebracht. So ist die e-card für Menschen mit Seheinschränkungen 

unter allen anderen Karten mit einem Griff zu erkennen.  
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6. Sonst noch gut zu wissen… 

 
Die Europäische Krankenversicherungskarte 

 

 
 
Warum muss die EKVK überhaupt getauscht werden? 
 
Die Europäische Krankenversicherungskarte wird für einen begrenzten Zeitraum 

ausgestellt. Für Erwerbstätige wird die EKVK  – sofern aufgrund von 

Vorversicherungszeiten Anspruch besteht -  für einen Gültigkeitszeitraum von 5 Jahren 

ausgestellt. Jene EKVK’s, die im Zuge des Erstversandes der e-card im Jahr 2005 mit 

einer Gültigkeitsdauer von 5 Jahren ausgegeben wurden, werden daher im Jahr 2010 

ausgetauscht. 

 
Warum wird die EKVK nur für einen begrenzten Zeitraum ausgestellt? 
 
Aufgrund internationaler Bestimmungen für grenzüberschreitende Gesundheitskarten, zu 

denen sich auch Österreich aus gutem Grund bekennt, muss die EKVK ein Ablaufdatum 

haben. Die Europäische Krankenversicherungskarte ist im Ausland hauptsächlich nur 

optisch lesbar. Damit die Karte nach Ablauf der Gültigkeitsdauer nicht missbräuchlich 

verwendet wird, war es erforderlich, die Gültigkeitsdauer der EKVK zu begrenzen. An der 

Entwicklung einer elektronischen Europäischen Krankenversicherungskarte wird im EU-

Projekt NETC@RDS, an dem auch Österreich beteiligt ist, gearbeitet. 
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Warum laufen nicht alle EKVK’s gleichzeitig ab? 
 
Der Erstversand der e-card im Jahr 2005 erstreckte sich von Mai bis November. 

Dementsprechend haben auch die Europäischen Krankenversicherungskarten 

unterschiedliche Ablaufdaten. Haben Sie Ihre erste e-card im Jahr 2005 z.B. im Monat 

August erhalten, gilt die EKVK bis August 2010. 

Wird die Karte getauscht (z.B. bei Verlust, etc.) wird die Gültigkeit der EKVK neu 

berechnet. 

 
Wann habe ich Anspruch auf eine EKVK? 
 
Das Ablaufdatum der EKVK ist abhängig davon, wie lange man  vor dem 

Ausstellungsstichtag der e-card bzw. EKVK Vorversicherungszeiten in der 

Krankenversicherung erworben hat. 

 

Die EKVK wird auf folgende Gültigkeitszeiträume ausgestellt:  

• für Pensionisten 10 Jahre 

• für andere Versicherte 5 Jahre 

• für Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahrs, jedoch mindestens für 5 Jahre 

(z.B. ein jetzt 12-jähriges Kind erhält eine EKVK für 5 Jahre und nicht nur bis zur 

Vollendung des 14. Lebensjahres) 

 

Dies gilt für Personen, die in den letzten zehn vollen Kalenderjahren vor der Ausstellung 

fünf Jahre und im letzten vollen Kalenderjahr vor der Ausstellung mindestens 180 Tage (= 

ein halbes Jahr) in einer Krankenversicherung pflichtversichert waren. 

 

Die EKVK wird mit einer Gültigkeit von einem Jahr für Personen ausgestellt, die in den 

letzten fünf vollen Kalenderjahren vor der Ausstellung mindestens ein Jahr und im letzten 

vollen Kalenderjahr vor der Ausstellung mindestens 180 Tage (= ein halbes Jahr) in einer 

Krankenversicherung pflichtversichert waren. 

 

Wenn das Ablaufdatum der EKVK erreicht ist und weiterhin 

Krankenversicherungsschutz besteht, wird automatisch eine neue e-card mit 

EKVK-Anspruch ausgestellt und an die letzte der Sozialversicherung bekannte 

Adresse des Versicherten zugestellt. 
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Warum sind auf meiner EKVK in manchen Feldern Sterne? 
 
Wenn die Ausstellungsbedingungen nicht erfüllt sind, wird keine EKVK ausgestellt. Auf 

der Rückseite wird nur die EKVK-Kartennummer aufgedruckt und alle anderen Felder mit 

„*****“ versehen. 

Um die EKVK im Ausland verwenden zu können, müssen die Datenfelder auf der 

Rückseite der e-card vollständig  ausgefüllt sein. Sind die Datenfelder mit Sternchen 

befüllt, gilt sie nicht als Anspruchsnachweis.  

Sollte dennoch ein Auslandsversicherungsanspruch bestehen, kann beim zuständigen 

Krankenversicherungsträger eine „Bescheinigung als provisorischer Ersatz für die EKVK“ 

(PEB)  beantragt werden. 

 

 

Bürgerkarte 
 

Kann ich die Bürgerkartenfunktion auf meine neue e-card übertragen?  
 

Wenn Sie auf Ihrer alten e-card die Bürgerkartenfunktion freigeschalten hatten, kann 

diese nicht automatisch auf die neue e-card übernommen werden.  

 

Wird Ihre e-card aufgrund des Ablaufens der Gültigkeit der EKVK getauscht, kann eine 

Aktivierung der neuen e-card rasch und einfach mit Hilfe der alten Karte erfolgen. Die 

Beantragung muss innerhalb von 3 Monaten ab Ablauf der alten Karte durchgeführt 

werden und kann bequem von zuhause erledigt werden ohne eine Registrierungsstelle 

aufsuchen zu müssen oder einen RSa-Brief abzuholen. Eine entsprechende E-Mail wird 

Ihnen vom Zertifzierungsdiensteanbieter zugesandt. 

 

Wird Ihre Karte gestohlen, verloren oder aufgrund von Namensänderungen getauscht, 

beantragen Sie bitte neuerlich die Bürgerkartenfunktion über eine der 

Aktivierungsmöglichkeiten. 

 

Details zur Bürgerkarte: www.buergerkarte.at 
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7. Tipps 
 
 
e-card verloren oder gestohlen? 

 

Bitte sofort bei der e-card Serviceline melden! Die Karte wird sofort gesperrt – das 

verhindert Missbrauch. 

 

050124 33 11 
 (österreichweit zum Ortstarif) 

 

Änderungen der persönlichen Daten? 

 

Die e-card ist der Schlüssel zum elektronischen Gesundheitssystem. Damit der Schlüssel 

auch wirklich bestens ins Schloss passt, kann jeder seinen persönlichen Beitrag leisten 

und Datenänderungen melden. So wird der Verwaltungsaufwand auf das absolute 

Minimum reduziert, und Arzt und Patient können sich ganz auf die Behandlung 

konzentrieren. 

 

Wenn sich der Name ändert (z.B. durch Heirat), bitte der Krankenkasse melden. 

 

Wenn sich andere Daten ändern (z.B. Adresse, zuständige Krankenkasse):  

Diese Daten sind nicht auf der e-card gespeichert. Die Karte wird daher aus diesen 

Gründen nicht getauscht. Eine Änderung der Adresse sollte trotzdem der 

Krankenversicherung gemeldet werden. 

 

Termin beim Arzt, im Ambulatorium oder Spital? 

 

e-card und Ausweis bitte mitnehmen! 

 

Informationen zur e-card unter: www.chipkarte.at 
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Rückfrage: 

 

Vorarlberger Gebietskrankenkasse 
Jahngasse 4, 6850 Dornbirn  
Öffentlichkeitsarbeit  
Tel. 050 8455 – DW 1111 (Fax: DW 81111);  
e-mail: rose-marie.mennel@vgkk.at 
www.vgkk.at 
 
 
 
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
1031 Wien, Kundmanngasse 21 
Pressestelle 
Tel.: +43 (1) 71132 – 1120 
Fax:  +43 (1) 71132 – 3785 
e-mail: dieter.holzweber@hvb.sozvers.at 
www.sozialversicherung.at, www..hauptverband.at 

 


